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Ökologische Kriterien für die Beschaffung von Außenputzen 

(07005/15.12.2011) 

1. Einführung 

Der Umweltschutz ist ein wichtiges Ziel der Wiener Stadtverwaltung. Dazu zählen die Verringerung 

des Ressourcenverbrauches (z.B. Energie), die Vermeidung umweltbelastender Stoffe, die 

Vermeidung von Abfällen, die ökologisch zweckmäßige Behandlung nicht vermeidbarer Abfälle 

sowie die Verminderung der Lärm- und Schadstoffbelastung. 

Dieser Kriterienkatalog gilt für Außenputze. Er ist auf die Beschaffung von entsprechenden 

Produkten und die Beauftragung von Leistungen anwendbar. 

Unter „Außenputze“ werden hier für die Anwendung im Außenbereich vorgesehene Putze und 

Spachtelmassen verstanden. Es kann sich hierbei um Trockenputzmörtel (Pulver) oder um 

werksgemischte, gebrauchsfertige Putze bzw. Spachtelmassen (pastös) handeln. 

Putze, die im Innenbereich eingesetzt werden, sind im Kriterienkatalog 08013 „Putze und 

Spachtelmassen“ geregelt.  

Fassadenspachtelmassen, die als Endbeschichtung eingesetzt werden, unterliegen dem 

Kriterienkatalog 07004 „Fassadenfarben“. 

Bei der Beauftragung von Leistungen kann die Zuordnung der Inhalte dieses Kriterienkataloges zu 

den Leistungsgruppen der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau unter 

www.oekokauf.wien.at eingesehen werden. 

BeschafferInnen-Information  

Der Nachweis für die Erfüllung aller Mindestanforderungen kann auch durch Kennzeichnung 

„Entspricht ÖkoKauf Wien“ in einer allgemein zugänglichen Datenbank wie z.B. www.baubook.at, 

geführt werden, sofern dort die erforderlichen Unterlagen vorliegen und dem Auftraggeber bzw. der 

Auftraggeberin auf Anfrage zur Verfügung stehen. 

Die Beschaffung von Putzen und Spachtelmassen hat aus ökologischer Sicht folgende 

Schwerpunkte: 

http://www.oekokauf.wien.at/
http://www.baubook.at/
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Bevorzugung pulverförmiger Putze und Spachtelmassen 

Die Anmischung pulverförmiger Putze und Spachtelmassen auf der Baustelle hat den Vorteil, dass 

das Transportgewicht geringer ist (kein Wasser), die Verpackung einfacher sein kann (beschichteter 

Papiersack anstelle von Kunststoffgebinde) und keine Konservierungsmittel nötig sind. 

Vermeidung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in pastösen Produkten 

Die Auswirkungen einzelner VOC auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen 

umfassen ein weites Spektrum, das von sensorischen Wahrnehmungen (Gerüche, 

Reizerscheinungen) bereits bei niedrigen Konzentrationen bis hin zu meist erst bei höheren 

Konzentrationen auftretenden toxischen Langzeiteffekten reicht. Von besonderer Bedeutung ist die 

Tatsache, dass es sich bei einem Teil der für niedrigere Konzentrationen angegebenen Effekte um 

Sinneswahrnehmungen oder andere Wirkungen handelt, die sich der Überprüfung im Tierversuch 

weitgehend oder vollständig entziehen. VOC-Gemische können bereits in niedrigen 

Konzentrationen unspezifische Effekte auslösen. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Reizung 

der Schleimhäute der Augen, Nase und Atemwege. Auch Kopfschmerzen, Müdigkeit, 

Konzentrationsschwäche, Übelkeit, erhöhte Körpertemperatur und andere unspezifische Symptome 

können auftreten. 

Flüchtige organische Verbindungen stellen eine gesundheitliche Belastung für den Verarbeiter bzw. 

die Verarbeiterin dar. Flüchtige organische Verbindungen aus dem Baubereich tragen außerdem in 

erheblichem Ausmaß zur Ozonbildung bei.  

Vermeidung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe in pastösen Produkten 

Als aromatische Kohlenwasserstoffe bezeichnet man die Abkömmlinge von Benzol. Aromaten 

werden als besonders gesundheitsgefährdende flüchtige organische Verbindungen (VOC) 

eingeschätzt. 

Vermeidung von umweltgefährlichen Einsatzstoffen 

Chemikalien, die mögliche Gefahren für die Umwelt mit sich bringen, werden als "umwelt- 

gefährlich" bezeichnet. In der CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008), die schrittweise 

die RL 67/548/EWG (für Stoffe) und RL 1999/45/EG (für Zubereitungen) ersetzt, wird die 

Gefahrenbezeichnung „umweltgefährlich“ durch die Gefahrenklasse „Gewässer gefährdend“ und 

die zusätzliche Gefahrenklasse „Die Ozonschicht schädigend“ ersetzt. Zu diesen beiden 

Gefahrenklassen zählen z.B. Substanzen, die die Ozonschicht zerstören, besonders schwer 

abbaubar oder für Wasserorganismen schädlich sind. Aufgrund ihrer Gefahren für die Umwelt 

müssen unter anderem Treibstoffe, manche Lösungsmittel, Lacke und verschiedene Holzschutz- 
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und Desinfektionsmittel gekennzeichnet werden. Auch Naturstoffe wie z.B. Limonen, das als 

Bestandteil von Orangenöl vorliegt, können als „umweltgefährlich“ bzw. „Gewässer gefährdend“ 

eingestuft sein. 

Vermeidung von kanzerogenen, mutagenen, reproduktionstoxischen Einsatzstoffen 

(KMR-Stoffen) 

KMR-Stoffe sind gemäß Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG folgendermaßen definiert: 

 Als krebserzeugend (kanzerogen) gelten Stoffe und Zubereitungen, die beim Einatmen, 

Verschlucken oder bei Hautresorption Krebs erregen oder die Krebshäufigkeit erhöhen können. 

 Erbgutverändernde (mutagene) Stoffe und Zubereitungen können beim Einatmen, Verschlucken 

oder bei Hautresorption vererbbare genetische Schäden zur Folge haben oder ihre Häufigkeit 

erhöhen. 

 Stoffe und Zubereitungen, die beim Einatmen, Verschlucken oder bei Hautresorption nicht 

vererbbare Schäden der Nachkommenschaft hervorrufen oder die Häufigkeit solcher Schäden 

erhöhen oder eine Beeinträchtigung der männlichen oder weiblichen Fortpflanzungsfunktionen 

oder -fähigkeit zur Folge haben können, werden als die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträch- 

tigend (reproduktionstoxisch) eingestuft. 

Diese Definitionen für KMR-Stoffe stimmen weitgehend mit den Definitionen in der CLPVerordnung 

(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) überein. Allerdings werden Zubereitungen in der CLP-Verordnung 

als Gemische bezeichnet. 

Vermeidung von Alkylphenolethoxylaten (APEO) 

APEO gehören zu den nichtionischen Tensiden (chemische Verbindungen, die aufgrund ihres 

Aufbaus mit mindestens einer hydrophilen und einer hydrophoben funktionellen Gruppe in der Lage 

sind, die Grenzflächenspannung herabzusetzen). Eine wichtige Funktion von Tensiden ist die 

Stabilisierung von Emulsionen. In diesen Fällen werden die Tenside als Emulgatoren bezeichnet. 

APEO werden im baurelevanten Bereich als Zusatzstoffe für Farben, Lacke, Metallbehandlungen, in 

Betonzusatzmitteln (Luftporenbildner), Formtrennmitteln, Bitumen- und Wachsemulsionen eingesetzt 

[Umweltbundesamt 2003]. 

Von der Produktionsmenge her wichtigste Vertreter der APEO sind die Nonylphenolethoxylate 

(NPEO). Bei den NPEO besonders problematisch ist der in der Umwelt stattfindende Abbau zu den 

gewässergiftigen und nur sehr schwer abbaubaren Nonylphenol-Verbindungen. 

Nonylphenol (NP) besitzt eine hohe aquatische Toxizität (R50/53). Die östrogene Wirkung und die 

hohe Bioakkumulationsfähigkeit (Biokonzentrationsfaktoren > 1000) von NP wurde nachgewiesen. 

Es ist biologisch nicht leicht abbaubar. Insbesondere unter anaeroben Bedingungen wird NP kaum 

abgebaut, so dass es beispielsweise in Sedimenten von Gewässern angereichert wird. Auch die 

Risikobewertung für 4-Nonylphenol auf EU-Ebene im Rahmen der EU-Altstoff-bewertung zeigt, dass 
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erhebliche Umweltrisiken in verschiedenen Verwendungsbereichen bestehen und 

Risikominderungsmaßnahmen durchzuführen sind. 

Vermeidung von Kunststoffen in mineralischen Bauprodukten 

Der Kunststoffanteil in mineralischen Produkten soll begrenzt werden, weil 

 durch den Kunststoffanteil die Entsorgung erschwert wird. 

 Kunststoffe aus fossilen Ressourcen hergestellt werden. 

 die Herstellung von Kunststoffen aufwändig und häufig mit problematischen Zwischenprodukten 

verbunden ist und 

 die positiven raumklimatischen Eigenschaften durch Kunststoffe verändert werden können. 

Biozidfreie Fassadenputze 

Ein spezielles Problem der jüngeren Zeit ist Algenbefall auf Fassaden. Begünstigt wird Algenbefall 

primär durch länger anhaltende Feuchtigkeit auf der Fassade. Algenbefall zerstört die Fassade 

nicht, der Befall ist aber ein ästhetisches Problem und die oftmals einhergehenden ansiedelnden 

Schimmelpilze können zu Strukturschädigungen führen, die sich durch regelmäßige Wartung 

verhindern lassen. 

Verbreitete Methoden zur Bekämpfung von Algenbefall sind aus ökologischer Sicht fragwürdige 

Biozidanstriche oder die Zugabe eines Biozids zum Putzmörtel. Mit diesen Maßnahmen wird zwar 

eine vorbeugende und verzögernde Wirkung erreicht, ein dauerhaftes Ausbleiben von Algenbefall 

kann aber auch nicht gewährleistet werden: Damit der biozide Wirkstoff überhaupt wirken kann, 

muss er wasserlöslich sein. Die Folge: Regenbelastung baut gemeinsam mit dem UV-Licht des 

Sonnenlichts den Wirkstoff ab. 

Ziel des Biozid-Produkte-Gesetz ist es, den Einsatz von Biozid-Produkten auch durch eine 

Kombination physikalischer, biologischer, chemischer und sonstiger gebotener Maßnahmen auf ein 

vernünftiges und notwendiges Mindestmaß zu begrenzen. Der beste und umweltfreundlichste 

Schutz vor Algenbefall auf der Fassade sind nach wie vor konstruktive Maßnahmen wie 

Dachüberstände, Verblechungen, Spritzwasserschutz, etc.  

Bei erhöhten Anforderungen an den Fassadenputz ist es erforderlich, biozidhältige Putze 

ausdrücklich festzulegen. 
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2. Mindestanforderungen an die Leistung in der Leistungsbeschreibung 

In die Leistungsbeschreibung sind folgende Mindestanforderungen an die Leistung jedenfalls 

aufzunehmen. 

Abkürzungen und Definitionen gelten gemäß Anhang 2. 

Grenzwert für flüchtige, organische Verbindungen (VOC) in pastösen Produkten 

Der VOC-Gehalt von pastösen Kunstharz-, Silikonharz- oder Silikat-Putzen und Spachtelmassen 

darf maximal 10 Gewichtsprozent betragen. 

Nachweis: 

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der Fassung der Verordnung (EU) 

Nr. 453/2010 oder Bestätigung des Herstellers bzw. der Herstellerin. 

Für pulverförmige Putze und Spachtelmassen gilt das Kriterium als erfüllt. 

Produkte, die mit dem folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfüllen diese Anforderungen 

jedenfalls: 

 natureplus-Qualitätszeichen 

Der Nachweis kann auch durch Kennzeichnung „Entspricht ÖkoKauf Wien“ in einer allgemein 

zugänglichen Datenbank, wie z.B. www.baubook.at, geführt werden, sofern dort die erforderlichen 

Unterlagen vorliegen und dem Auftraggeber bzw. der Auftraggeberin auf Anfrage zur Verfügung 

stehen. 

Verbot flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe in pastösen Produkten 

Flüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe sind als Bestandteile in pastösen Putzen und 

Spachtelmassen ausgeschlossen, Verunreinigungen werden bis zu einem Gehalt von 0,01 % 

Gewichtsprozent (100 ppm) toleriert. 

Nachweis: 

Bestätigung des Herstellers bzw. der Herstellerin 

Produkte, die mit dem folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfüllen diese Anforderungen 

jedenfalls: 

 natureplus-Qualitätszeichen 

  

http://www.baubook.at/


 

 6 

Für pulverförmige Putze und Spachtelmassen gilt das Kriterium als erfüllt. 

Der Nachweis kann auch durch Kennzeichnung „Entspricht ÖkoKauf Wien“ in einer allgemein 

zugänglichen Datenbank, wie z.B. www.baubook.at, geführt werden, sofern dort die erforderlichen 

Unterlagen vorliegen und dem Auftraggeber bzw. der Auftraggeberin auf Anfrage zur Verfügung 

stehen. 

Grenzwert für umweltgefährliche Einsatzstoffe 

Stoffe, die nach der EU-Richtlinie 67/548/EWG beziehungsweise nach der CLP-Verordnung 

1272/2008 hinsichtlich der Umweltgefahren eingestuft sind, dürfen in Zubereitungen bzw. 

Gemischen bis zu maximal folgenden Gewichtsprozenten enthalten sein: 

RL 67/548/EWG (Anhang VI) CLP-Verordnung 1272/2008 (Anhang I) Gew.-% 

umweltgefährlich; R50 Sehr giftig für 

Wasserorganismen 

Akut gewässergefährdend Kategorie 1; 

H400 
≤ 1 

umweltgefährlich; R50/53 Sehr giftig für 

Wasserorganismen, kann in Gewässern 

längerfristig schädliche Wirkungen haben 

Akut gewässergefährdend Kategorie 1; 

Chronisch gewässergefährdend 

Kategorie 1; H400, H410 

≤ 1 

umweltgefährlich; R51/53 Giftig für 

Wasserorganismen, kann in Gewässern 

längerfristig schädliche Wirkungen haben 

Chronisch gewässergefährdend 

Kategorie 2; H41 1 
≤ 1 

 

Nachweis: 

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der Fassung der Verordnung (EU) 

Nr. 453/2010 oder Bestätigung des Herstellers bzw. der Herstellerin. 

Produkte, die mit dem folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfüllen diese Anforderungen 

jedenfalls: 

 natureplus-Qualitätszeichen 

Der Nachweis kann auch durch Kennzeichnung „Entspricht ÖkoKauf Wien“ in einer allgemein 

zugänglichen Datenbank, wie z.B. www.baubook.at, geführt werden, sofern dort die erforderlichen 

Unterlagen vorliegen und dem Auftraggeber bzw. der Auftraggeberin auf Anfrage zur Verfügung 

stehen. 

http://www.baubook.at/
http://www.baubook.at/
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Grenzwerte für kanzerogene, mutagene, reproduktionstoxische Einsatzstoffe 

(KMR-Stoffe) 

Stoffe, die als kanzerogen, mutagen oder reproduktionstoxisch nach Richtlinie 67/548/EWG bzw. 

nach CLP-Verordnung 1272/2008 eingestuft sind (siehe Tabelle), dürfen in Zubereitungen bzw. 

Gemischen bis zu maximal folgenden Gewichtsprozenten enthalten sein: 

 

RL 67/548/EWG (Anhang VI) CLP-Verordnung 1272/2008 (Anhang I) Gew.-% 

Krebserzeugend 

Kategorie 1, 2: R45, R49 

Kategorie 3: R40 

Karzinogenität 

Kategorie 1A, 1B: H350, H350i 

Kategorie 2: H351 

 

≤ 0,1 

≤ 1 

Erbgutverändernd 

Kategorie 1, 2: R46 

Kategorie 3: R68 

Keimzellmutagenität 

Kategorie 1A, 1B: H340 

Kategorie 2: H341 

 

≤ 0,1 

≤ 1 

Reproduktionstoxisch  

Kategorie 1, 2: R60, R61 

Kategorie 3: R62, R63 

Reproduktionstoxizität 

Kategorie 1A, 1B: H360 

Kategorie 2: H361 

 

≤ 0,1 

≤ 1 

Zusatz Laktation: R64 Reproduktionstoxizität auf oder 

über die Laktation: H362 

 

≤ 1 

Nachweis: 

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der Fassung der Verordnung (EU) 

Nr. 453/2010. 

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfüllen diese 

Anforderungen jedenfalls: 

 natureplus-Qualitätszeichen 

 Österreichisches Umweltzeichen 

 Blauer Engel 

Der Nachweis kann auch durch Kennzeichnung „Entspricht ÖkoKauf Wien“ in einer allgemein 

zugänglichen Datenbank, wie z.B. www.baubook.at, geführt werden, sofern dort die erforderlichen 

Unterlagen vorliegen und dem Auftraggeber bzw. der Auftraggeberin auf Anfrage zur Verfügung 

stehen.  

http://www.baubook.at/
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Verbot für Biozideinsatz in Fassadenputzen 

Fassadenputze dürfen keine Biozide enthalten. 

Ausgenommen davon sind lediglich folgende Biozide als Alternativen für die Topfkonservierung: 

≤ 100 ppm Silberchlorid (aufgebracht auf Titandioxid) 

≤ 200 ppm MIT/BIT im Verhältnis 1:1 

≤ 15 ppm CIT/MIT im Verhältnis 3:1 

≤ 80 ppm IPBC 

≤ 200 ppm BIT 

≤ 200 ppm BNPD 

≤ 130 ppm BNPD + ≤ 15 ppm CIT/MIT (3:1) 

≤ 150 ppm BNPD + ≤ 10 ppm CIT/MIT (3:1) 

≤ 170 ppm BNPD + ≤ 5 ppm CIT/MIT (3:1) 

≤ 150 ppm MIT/BIT (1:1) + ≤ 12,5 ppm CIT/MIT (3:1) 

≤ 125 ppm MIT/BIT (1:1) + ≤ 15 ppm CIT/MIT (3:1) 

≤ 500 ppm (0,05 Gewichtsprozent) 1,2-Dibrom-2,4-dicyanbutan (DBDCB) 

≤ 150 ppm BIT + ≤ 12,5 ppm CIT/MIT (3:1) 

BIT = 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 

CIT = 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on 

MIT = 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on 

IPBC = 3-Jod-2-Propinyl-butylcarbamat 

BNPD = 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol 

Nachweis: 

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der Fassung der Verordnung (EU) 

Nr. 453/2010 oder Bestätigung des Herstellers bzw. der Herstellerin. 

Produkte, die mit dem folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfüllen diese Anforderungen 

jedenfalls. 

 natureplus-Qualitätszeichen 

Der Nachweis kann auch durch Kennzeichnung „Entspricht ÖkoKauf Wien“ in einer allgemein 

zugänglichen Datenbank, wie z.B. www.baubook.at, geführt werden, sofern dort die erforderlichen 

Unterlagen vorliegen und dem Auftraggeber bzw. der Auftraggeberin auf Anfrage zur Verfügung 

stehen. 

http://www.baubook.at/
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Verbot von Alkylphenolethoxylaten (APEO) 

Die Produkte dürfen keine Alkylphenolethoxylate (APEO) enthalten. 

Nachweis: 

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der Fassung der Verordnung (EU) 

Nr. 453/2010 oder Bestätigung des Herstellers bzw. der Herstellerin. 

Produkte, die mit dem folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfüllen diese Anforderungen 

jedenfalls: 

 natureplus-Qualitätszeichen 

Der Nachweis kann auch durch Kennzeichnung „Entspricht ÖkoKauf Wien“ in einer allgemein 

zugänglichen Datenbank, wie z.B. www.baubook.at, geführt werden, sofern dort die erforderlichen 

Unterlagen vorliegen und dem Auftraggeber bzw. der Auftraggeberin auf Anfrage zur Verfügung 

stehen. 

Grenzwert für Kunststoffgehalt 

Putze dürfen max. 3 Gewichtsprozent Kunststoffe enthalten. Bei Putzmörtel ist die Bezugsgröße das 

Gesamtgewicht des Mörtels ohne zugegebenes Wasser. Ausgenommen sind Putze in Wärme- 

dämmverbundsystemen. 

Nachweis: 

Bestätigung des Herstellers bzw. der Herstellerin.  

 

Produkte, die mit dem folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfüllen diese Anforderungen 

jedenfalls: 

 natureplus-Qualitätszeichen 

Der Nachweis kann auch durch Kennzeichnung „Entspricht ÖkoKauf Wien“ in einer allgemein 

zugänglichen Datenbank, wie z.B. www.baubook.at, geführt werden, sofern dort die erforderlichen 

Unterlagen vorliegen und dem Auftraggeber bzw. der Auftraggeberin auf Anfrage zur Verfügung 

stehen. 

  

http://www.baubook.at/
http://www.baubook.at/
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Datenblätter 

Aktuelle Datenblätter für die Mindestanforderungen sind beizubringen. Daten betreffend die 

Mindestanforderungen, die in den Datenblättern nicht angeführt sind, sind auf gesonderte Anforderung 

des Auftraggebers oder der Auftraggeberin in geeigneter Form nachzuweisen. 

4. Verpackung 

Halogenhaltige Polymere in der Verpackung sind grundsätzlich unerwünscht. 

Die BieterInnen haben anzugeben, ob und gegebenenfalls an welchem Sammel- und 

Verwertungssystem gemäß § 11 der Verpackungsverordnung 1996, BGBl. II Nr. 648/1996 idgF, sie 

teilnehmen. Falls sie an keinem Sammel- und Verwertungssystem teilnehmen, haben sie anzugeben, 

welche Maßnahmen zur Rücknahme der in Verkehr gebrachten Verpackungen sie setzen. 
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Anhang 1 

Gefahrstoffe 

Zitierte R-Sätze  

R40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung 

R45 Kann Krebs erzeugen 

R46 Kann vererbbare Schäden verursachen 

R49 Kann Krebs erzeugen beim Einatmen 

R50 Sehr giftig für Wasserorganismen 

R50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen 

haben 

R53 Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben 

R59 Gefährlich für die Ozonschicht 

R60 Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen 

R61 Kann das Kind im Mutterleib schädigen 

R62 Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen 

R63 Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen 

R64 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen 

R68 Irreversibler Schaden möglich 

Zitierte H-Sätze  

H340 Kann genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass 

diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). 

H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig 

belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). 

H350 Kann Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese 

Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). 
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H350i Kann bei Einatmen Krebs erzeugen. 

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass 

diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). 

H360 Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen (konkrete 

Wirkung angeben, sofern bekannt), (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die 

Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). 

H360F Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. 

H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen. 

H360FD Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen. 

H360Fd Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 

H360Df Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. 

H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen 

(konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt), (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, 

dass die Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). 

H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. 

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 

H361fd Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib 

schädigen. 

H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
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Anhang 2 

Abkürzungen und Definitionen 

VOC 

Volatile Organic Compounds werden auch als flüchtige organische Verbindungen (oft auch als 

„Lösungsmittel“) bezeichnet. Sie werden als alle organischen Verbindungen mit einem Siedepunkt 

(oder Siedebeginn) von höchstens 250°C bei normalen Druckbedingungen (Standard- 

druck: 101,3 kPa) definiert. 

ppm 

parts per million, zu Deutsch „Teile pro Million“ steht für die Zahl 10−6, entspricht also z.B. g pro 

Tonne, 100 ppm = 0,01 Gewichtsprozent 

Aromatische Kohlenwasserstoffe 

Aromatische Kohlenwasserstoffe ist die Sammelbezeichnung für eine Gruppe organischer 

Verbindungen, deren Molekülstruktur sich vom Benzol ableitet. Wichtige Vertreter dieser Stoffgruppe 

sind Benzol, Toluol, Xylol, Ethylbenzol. Viele aromatische Kohlenwasserstoffe haben aufgrund ihrer 

spezifischen chemischen Eigenschaften gesundheitsgefährdende Eigenschaften. 
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